
Allgemeine Bestimmungen .

1 .
Die in Neustadt an der Haardt unter dem Namen Casino

bestehende geschlossene Gesellschaft hat zum Zwecke : gesellige und

literarische Unterhaltung .

2 .
Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sind : Zusammen¬

künfte der Gesellschaftsmitgliedcr und Lektüre von Zeitungen ,
Journalen und anderen Schriften .

3.
Die Gesellschaft besteht aus ordentlichen und außerordent¬

lichen Mitgliedern .

4.
Das Recht der Gesetzgebung , der Verwaltung , der Aufnahme

und der Ausschließung der Mitglieder , sowie überhaupt das Recht ,
die Mittel zur Erreichung der Zwecke der Gesellschaft zu wählen ,
zu modificircn und ins Werk zu setzen, steht nur der Gcsammtheit
der ordentlichen Gescllschaftsmitglicder zu ; die Besorgung der

laufenden Geschäfte überträgt sie einem Ausschüsse , der jährlich
neu gewählt wird .

5.
Die Gesellschaft besteht so lange , als sie zehn ordentliche

Mitglieder zählt . Ist dieses nicht mehr der Fall , so wird sie als

aufgelöst betrachtet , die ihr angehörenden Bücher , Zeitschriften ,
Landkarten u . dgl . fallen der Stadt - und Schulbibliothek zu Neu¬
stadt , ihr übriges Vermögen dem hiesigen Hospitale als Eigcnthum
zu . Bei jeder andern Art der Auflösung steht cs den Mitgliedern
zu , durch Stimmenmehrheit über das Eigcnthum der Gesellschaft
zu verfügen .
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Rechte und Verbindlichkeiten der Mitglieder .

6 .
Jedes Mitglied der Gesellschaft hat das Recht , die Mittel ,

welche nach Art . 2 . zur Erreichung des Zweckes der Gesellschaft

dargeboten werden , zu gebrauchen .

7 .

Außerdem steht den ordentlichen Mitgliedern allein die Aus¬

übung der Art . 4 bezeichneten Rechte zu , nur sie können den

Generalversammlungen beiwohnen , zu Mitgliedern des Ausschusses

gewählt werden , und Vorschläge und Anträge an die Generalver¬

sammlung bringen .

8 .
Jedes Mitglied übernimmt bei seinem Eintritte Ln die Ge¬

sellschaft die Verbindlichkeit , die von der Gesammtheit angenom¬
menen Gesetze und Bestimmungen zu befolgen .

9 .

Jedes ordentliche Mitglied bezahlt bei seiner Aufnahme fl . 3 .

30 kr. und monatlich einen Beitrag von 36 kr. Die außerordent¬

lichen Mitglieder bezahlen kein Eintrittsgeld , sondern nur die

monatlichen Beiträge .
Das Eintrittsgeld und die monatlichen Beiträge können bei

der Votirung des Büdgets durch die Generalversammlung erhöht

oder ermäßigt werden .

Gesetzgebung und Verwaltung .

10 .
Die nach Art - 4 der Gesammtheit der ordentlichen Mitglie¬

der zustehenden Rechte , übt die Gesellschaft durch eine Generalver¬

sammlung aus , die auf jeden Montag , des Abends sechs Uhr ,

berufen werden kann .

11 .
Das Recht , eine Generalversammlung zu veranlassen , steht

jedem einzelnen ordentlichen Mitgliede zu . Es stellt zu dem Ende
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einen schriftlichen Antrag dem Vorstande zn , der demselben den
Tag beifügt , an welchem die Generalversammlung über den
betreffenden Gegenstand abstimmcn wird , und ihn längstens 24
Stunden nach Empfang , am Brette zur öffentlichen Kenntniß
bringt. Ohne Mittwiffcn und Genehmigung des Antragstellers
darf die Generalversammlung nicht später zusammenbcrufcn werden,
als an dem Geschäftstage , welcher nach acht freien Tagen , von
dem Tage des Anschlags an gerechnet , der erste ist. Uebcrdieß
hat der Gcsellschaftsdiener diese Einladung allen in der Gemeinde
Neustadt wohnenden ordentlichen Mitgliedern in ihre Wohnungen
zu tragen , und diese haben die geschehene Insinuation durch ihre
Namcnsunterschrift zu bestätigen.

12 .
Nur in äußerst dringenden Fällen kann eine Generalversamm¬

lung an einem andern , als dem genannten Wochentage gehalten,
und von der achttägigen Bekanntmachung Umgang genommen
werden . Eine so berufene Generalversammlung hat , wenn es
von einem Mitglieds verlangt wird , vor der Verhandlung, zu
welcher sie berufen ist , darüber abzustimmen , ob der in Frage
stehende Gegenstand von der Art war, daß er diese außerordentliche
Weise der Zusammenberusung nöthig machte -

13 .
Zu der für die Verhandlungen anberaumten Stunde ver¬

sammeln sich die in dem Gesellschaftslocale anwesenden ordentlichen
Mitglieder zur Generalversammlung , zu deren Gültigkeit nur bei
Abänderung der Satzungen und bei dem Ausschluffe eines Mit¬
gliedes die Hälfte der ordentlichen Gescllschaftsmitglieder anwesend
sein muß , während in allen andern Fällen jede Zahl der Anwe¬
senden Beschlüsse fassen kann. Nachdem die Generalversammlung
von dem Vorstände eröffnet ist, wird von demselben der zur Ver¬
handlung vorliegende Antrag vorgelesen und von dem Antragsteller
oder einem andern , von letzterem aufgestellten Mitgliede "moti-
virt , worauf die allgemeine Diskussion folgt. Ist diese soweit
gediehen , daß nichts Neues mehr vorgebracht wird, so ist sie von
dem Vorstände zu schließen und zur Abstimmung zu schreiten .



Ueber alle , während der Debatten vorgeschlagenen Abände¬

rungen ( ^ mei >cl6ment8 ) eines Antrags wird in derselben Gene¬

ralversammlung mit entschieden . Liegen mehrere Gegenstände zur

Verhandlung vor , so werden sie in der Reihenfolge vorgenommen ,

in welcher sie dem Vorstande übergeben wurden .

14 .
Die Abstimmung geschieht in folgender Art : Der Sekretär

überreicht jedem Mitgliede eine Kugel , während in einem Neben¬

zimmer zwei verschlossene Urnen , eine weiße mit „ Ja " und eine

schwarze mit „ Nein " bezeichnet , ausgestellt sind . Ein Mitglied

geht nach dem andern in jenes Zimmer und legt , falls es für

den Antrag stimmt , seine Kugel in die weiße und im entgegen¬

gesetzten Falle Ln die schwarze Urne . Haben alle Mitglieder

gestimmt , so erklärt der Sekretär , wie viel Kugeln ausgegeben
wurden , eröffnet sodann die Urnen in Gegenwart aller Versam¬

melten und zählt die in jeder Urne befindlichen Kugeln , deren

Gesammtzahl mit derjenigen der auögegebenen übereinstimmen muß .

Sind in den Urnen mehr Kugeln vorhanden , als ausgegeben
wurden , so zieht dieses die Nullität der Abstimmung nach sich-

15 .
Bei allen Gegenständen entscheidet die Wahrheit der Stim¬

men ; nur bei der Abänderung der Satzungen , bei der Aufnahme
und bei dem Ausschlüsse der Mitglieder müssen zwei Dritttheile

für den Antrag sein , wenn demselben Folge gegeben werden soll -

16
Jeder Gesellschaftsbeschluß wird sogleich nach der General¬

versammlung , in der er gefaßt wurde , durch Anschlag am Brette ,

während acht Tage zur allgemeinen Kenntniß gebracht und besteht

wenigstens ein halbes Jahr . Erst nach Ablauf dieses Zeitraums
kann ein Vorschlag zur Veränderung desselben gemacht werden ,
wenn nicht wenigstens ein Fünfthcil der ordentlichen Mitglieder
einen Antrag in dieser Beziehung stellt .

17 .
Der Ausschuß , dem die Gesellschaft die Besorgung der lau -
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senden Geschäfte überträgt , ist zusammengesetzt aus einem Vor¬

stande , einem Sekretär , einem Bibliothekar , einem Caffier und

einem Oekonomen .

18 .
Am ersten Geschäftslage des Monats Dezember werden diese

Mitglieder des Ausschusses für die Dauer des nächsten Jahres
von der Generalversammlung in der Art gewählt , daß für jede
der genannten Funktionen eine besondere Wahlhandlung vorge¬
nommen wird .

Die Stimmzettel werden von dem Sekretär ausgegeben , von
den Wählern in eine Urne gelegt und von dem Vorstande verlesen ,

während der Sekretär den Inhalt derselben aufzeichnet . Der abtre¬

tende Vorstand kann für das zunächstfolgende Jahr nicht wieder ge¬

wählt werden . Will ein Gewählter sein Amt nicht annehmen , so

muß , um ihn zu ersetzen , eine neue Wahl vorgenommen werden .

19 .
Die Geschäfte des Ausschusses sind theils solche, die ihm als Ge -

sammtheit obliegen , theils solche, welche die einzelnen Mitglieder in

Folge der Funktion , zu welcher sie gewählt sind , zu besorgen haben .

20 .
Die Obliegenheiten des gesummten Ausschusses bestehen in

Folgendem :
u) Er wacht über die Aufrcchthaltung der Satzungen und die

Integrität des Eigenthums der Gesellschaft , vollzieht die von

der Generalversammlung getroffenen Anordnungen und trifft

die vorläufigen Einleitungen zu allen Verhandlungen , die im

Interesse der Gesellschaft nöthig scheinen. Alle Anträge , die

er glaubt an die Generalversammlung bringen zu müssen,

werden acht Tage durch Anschlag am Brette zur allgemeinen

Kcnntniß gebracht .
ki) Er ordnet und leidet die von der Generalversammlung be¬

schlossenen außerordentlichen gesellschaftlichen Unterhaltungen .

v) Er legt in der zweiten Hälfte des Novembers einer General¬

versammlung das Büdget für das folgende Jahr vor .

ä ) Er sieht die von dem Caffier zu stellende Jahresrechnung
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durch und übergibt sie längstens vier Wochen nach seinem
Abgänge dem neugewählten Ausschüsse , der sie acht Tage im

Lesezimmer auflegt und in der ersten Hälfte des Monats

Februar von der Generalversammlung revidiren und abschließen
läßt .

21 .
Um die in dem vorhergegangencn Artikel genannten Obliegen¬

heiten zu erfüllen , beruft der Vorstand die Mitglieder des Aus¬

schusses , so oft es nöthig ist. Wenn weniger als drei Mitglieder
versammelt sind , so kann kein gültiger Beschluß gefaßt werden .

22 .
Der Vorstand insbesondere hat alle durch die Satzungen

vorgeschricbcncn Generalversammlungen zu berufen , in ihnen , so¬
wie in den Sitzungen des Ausschusses die Gegenstände der Be¬

rathungen wörtlich vorzutragen und die Ordnung der Diskussion
aufrecht zu halten ; er hat ferner die Zahlungsanweisungen an den

Kassier nach den Bestimmungen des Büdgets auszustellen und an

Fremde Eintrittskarten abzugeben .

23 .
Der Sekretär besorgt alle Schreibereien , namentlich führt

er in den Generalversammlungen und Ausschußsitzungen ein sum¬
marisches Protokoll , fertigt die Eintritts - und Einladungskarten
aus , hält die alphabetisch gefertigte und in dem Gesellschaftslokale
aufzuhängende Liste der Mitglieder evident , macht die Beschlüsse
der Generalversammlung am Brette bekannt , hält das im Lese¬
zimmer aufligende Fremdenbuch in Ordnung , setzt den Cassier
jedesmal von dem Eintritt und Austritt von Mitgliedern in

Kenntniß und bewahrt die Akten der Gesellschaft .

24 .
Der Bibliothekar bestellt die von der Generalversammlung

gewählten Zeitungen , Journale und Bücher , sorgt für das regel¬
mäßige Aufliegen derselben im Lesezimmer , oder deren Aufbewah¬
rung in der Bibliothek . Letztere steht unter seinem Verschlüsse
und die in ihr befindlichen Schriften leiht er an die Mitglieder
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aus , worüber ein genaues Register zu führen ist. Für alle Ver¬
luste, welche die Bibliothek durch seine Schuld erfährt , ist er ver¬
antwortlich . Die Entscheidung darüber steht der Generalversamm¬
lung zu.

25 .
Der Cassier hat in Gemäßheit des von der Generalver¬

sammlung genehmigten Büdgets und nach den Anweisungen des
Vorstandes die Einnahmen und Ausgaben zu besorgen und 14 Tage
nach dem Jahresschlüsse darüber Rechnung zu stellen.

Er hat ein Jnventarium über das Eigenthum der Gesellschaft
evident zu halten und dasselbe der Jahresrcchnung beizufügen .
Für alle Verluste , welche die Gesellschaft durch seine Nachlässigkeit
treffen könnten , ist er verantwortlich . Auch darüber steht der

Generalversammlung die Entscheidung zu .

26 .

Der Oekonom hat im Allgemeinen den Haushalt der Gesell¬
schaft zu beaufsichtigen , die von der Generalversammlung beschlos¬
senen Anschaffungen von Geräthschastcn , Getränken , Materialien
zur Beleuchtung und Beheizung u . s. w . unter Beistimmung des
Ausschusses zu besorgen , die Reinhaltung , Beheizung und Beleuch¬
tung des Locals zu überwachen u . s. w . Alle Rechnungen über
Gegenstände , welche seine Funktion betreffen , können von dem

Vorstande nur angewiesen werden , wenn ihnen die Anerkennung
des Ockonomcn bcigefügt ist.

27 .

So oft ein Mitglied des Ausschusses an der Ausübung seiner
specicllen Funktion verhindert ist , wird es von dem Mitgliede
vertreten , welches in der Reihenfolge , in der Art . 17 die Aus¬

schussmitgliedern aufgeführt sind, zunächst steht.
Der Oekonom wird in diesem Falle von dem Vorstande

vertreten .

Aufnahme und Austritt der Mitglieder .

28 .

Jeder gebildete Mann , der wenigstens seit drei Monaten in
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Neustadt oder seiner Umgebung wohnt und daselbst ein festes

Etablissement oder eine feste Anstellung hat , kann nur als ordent¬

liches Mitglied ausgenommen werden . Solche Herren , deren

Aufenthalt nur als temporär zu betrachten ist , oder die noch

keine selbstständige Stellung haben , können , wenn sie nicht das

fünf und zwanzigste Jahr zuriickgelegt haben , nur als außeror¬

dentliche Mitglieder eintreten .

29 .
Macht sich ein außerordentliches Mitglied ansäßig , so daß

es ein festes Etablissement oder eine feste Anstellung erhält , so

muß es , wenn cs in der Gesellschaft bleiben will , ordentliches

Mitglied werden und das Eintrittsgeld bezahlen . Einer neuen

Ballotage hat es sich nicht zu unterwerfen ; jedoch soll ein solcher

Ucbcrgang durch Anschlag am Brette veröffentlicht werden .

30 .
Diejenigen Herren , welche als ordentliche oder außerordent¬

liche Mitglieder ausgenommen werden wollen , haben ihren Wunsch

schriftlich und von einem ordentlichen Mitgliede unterstützt , dem

Vorstande zu übergeben , worauf die Bekanntmachung und Ab¬

stimmung in Gemäßheit von Art . 11 — 15 erfolgt .

31 .
Jede Aufnahme wird dem , welchen sie betrifft , durch Ueber -

scndung einer Aufnahmskarte , welcher ein Eremplar der Statuten

und des Catologs der Bibliothek beigefügt ist , angezeigt .

32 .
Der Austritt eines Mitgliedes kann sein : ein freiwilliger ,

ein unfreiwilliger , oder ein gezwungener .

33 .
Die Erklärung des freiwilligen Austritts , welche jedes Mit¬

glied zu jeder Zeit geben kann , muß vor dem Anfänge des Monats ,

von dem an sie gelten soll , schriftlich und an den Ausschuß ge¬

richtet , geschehen . Ein auf diese Weise Ausgetretener kann erst

nach Verlauf eines Jahres wieder in die Gesellschaft eintreten ,
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wobei er sich allen Bestimmungen zu unterwerfen hat , welche

für solche , die noch nie Mitglieder der Gesellschaft waren , bestehen .

34 .
Wenn ein Mitglied die Entrichtung des monatlichen Bei¬

trags unterläßt , und seine Verbindlichkeit in der ersten Hälfte des

zweiten im Rückstände befindlichen Monats nicht erfüllt , so wird

es von dem Cassicr schriftlich gemahnt . Ist diese Mahnung

fruchtlos , so erfolgt im Anfänge des dritten im Rückstände be¬

findlichen Monats eine zweite Mahnung von Seiten des Aus¬

schusses , und bleibt auch diese 14 Tage lang ohne Erfolg , so ist
das betreffende Mitglied als ein freiwillig austrctendes zu betrach¬

ten , was durch Beschluß einer Generalversammlung fcstzustcllen ist,
Ein auf diese Weise Ausgetretener kann , wenn er seinen

Rückstand bezahlt haben wird , nur in Gemäßheit von Art . 33

wieder ausgenommen werden .

35 .
Der unfreiwillige Austritt eines Mitgliedes wird durch Ver¬

änderung seines Domicils veranlaßt und muß ebenfalls vor dem

Anfänge des Monats , von dem an er gelten soll , dem Ausschüsse

schriftlich angezeigt werden . Kehrt ein auf diese Weise Ausgetre¬
tener vor Ablauf eines Jahres in die hiesige Stadt oder ihre Um¬

gebung zurück , so kann er innerhalb dreier Monate nach seiner

Zurückkunft wieder in die Gesellschaft cintrcten , ohne sich der

Kugelung zu unterwerfen und ohne das Eintrittsgeld zu bezahlen .

36 .
Mitglieder , welche durch eine Reise zu einer wenigstens sechs

Monate dauernden ununterbrochenen Abwesenheit veranlaßt werden ,

haben , falls sie dem Ausschüsse schriftlich von ihrem Neisevorhaben

Kenntniß geben und während ihrer Abwesenheit die Gesellschaft

von keinem ihrer Angehörigen benutzt wird , für die Zeit der Ab¬

wesenheit den Monatsbeitrag nicht zu leisten .

Dauert die Abwesenheit länger als ein Jahr , so haben sic,

wie unfreiwillig Ausgetretene , sich einer neuen Ballotagc zu unter¬

werfen und das Eintrittsgeld zu bezahlen .
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37 .
Der Fall des gezwungenen Austritts findet Statt , wenn ein

Mitglied die ganze Gesellschaft beleidigt , ihren Gesetzen und Be¬

schlüssen sich nicht unterwerfen will , oder eine Handlung begangen
und einen Charakter gezeigt hat , wegen welches ein Mann von

Ehre seinen gesellschaftlichen Umgang meidet . Ein solches Mitglied
kann durch den Beschluß einer Generalversammlung nach den

Bestimungen von Art . 13 — 15 aus der Gesellschaft ausgeschlossen
werden . Ein auf diese Art Ausgeschlossener kann nie wieder

ausgenommen werden .

38 .
Jeder Austritt von Mitgliedern wird von dem Sekretär

durch Anschlag am Brette , welcher acht Tage angeheftct bleibt ,
zur allgemeinen Kenntniß gebracht .

Gesellige Unterhaltung .
39 .

Als Mittel zur Erreichung des nach Art . 1 Vorgesetzten
Zweckes der geselligen Unterhaltung dienen die Zusammenkünfte
der Gesellschaftsmitglicder , welche in gewöhnliche und außerge¬

wöhnliche zerfallen . Die Bestimmung der einzelnen Theile des

Gescllschastslocales setzt die Generalversammlung fest .

40 .
Die gewöhnlichen Zusammenkünfte zum Spiel und zur münd¬

lichen Unterhaltung finden jeden Tag in den von der General¬

versammlung näher zu bestimmenden Stunden statt .

41 .
Als außerordentliche Belustigungen werden Bälle , Tanzbc -

lustigungen und Conccrte rc. bezeichnet , deren Bestimmung der

Generalversammlung Vorbehalten ist.

42 .
Eine größere Belustigung wird jedes Jahr am 13 . Dezember ,

als an dem Tage gehalten , an welchem im Jahre 1790 der
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erste geschlossene Verein zum geselligen Vergnügen in Neustadt

gegründet wurde .
Die Art und Weise , wie dieser Tag gefeiert werden soll ,

bestimmt jedesmal die Generalversammlung .

43 .

Das Recht , diesen Zusammenkünften , je nach ihrer Bestim¬

mung beizuwohnen , haben , außer den Mitgliedern selbst , sammt -

liche Familienangehörige derselben, mit Ausnahme der männlichen

Individuen , welche das achtzehnte Jahr zurückgclegt haben , und

die , wenn sie die Gesellschaft besuchen wollen , selbst Mitglieder

derselben werden müssen.

44 .

Bei außerordentlichen Belustigungen steht cs dem Ausschüsse

zu , Familien , welche kein männliches Haupt haben , und selbstständige
Damen , mittelst Karten einzuladcn .

45 .

Wer einen Fremden in die Gesellschaft einführt , hat unter

dem Datum , wo dasselbe geschieht, den Namen , Stand , Wohnort
und die Dauer des Aufenthalts seines Gastes nebst seinem eigenen
Namen in das Fremdenbuch einzutragen , was für einen Aufent¬

halt von acht Tagen hinreicht . Sollte der Fremde den Besuch

länger fortsctzcn wollen , so hat der Einführende vom Vorstände
eine Fremdenkarte für die Dauer von drei Monaten zu verlangen .

Eine solche Karte können jedoch nur diejenigen Fremden erhalten ,

welche sich nach 8 28 zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder

eignen .

46 .

Die Spielenden entrichten ein Spielgeld , worüber die Gene¬

ralversammlung einen Tarif fcstsetzt , der in dem Gesellschaftö -

lokale aufgehängt ist. Hazardspiele sind verboten .

47 .

In keinem Zimmer des Locals werden Hunde geduldet und

das Dienstpersonal hat solche , wenn sie in das Local kommen ,

sogleich hinaus zu schaffen.
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48
Sollte in den Zusammenkünften eine Uneinigkeit oder ein

Wortwechsel vorfallen , so hat jedes Mitglied das Recht , mit
angemessener Schonung zur Herstellung der Ruhe beizutragen
Glaubt sich ein Mitglied beleidigt , so hat auf seinen Antrag der
Vorstand eine Generalversammlung zu berufen , welche nach An¬
hörung der bei dem Vorfälle zugegen gewesenen Mitglieder zu
entscheiden hat , ob eine Beleidigung verfiel , oder nicht . Im
elfteren Falle hat der Beleidiger die von der Gesellschaft beschlos¬
sene Genugthuung zu leisten , und wenn er sich weigert , diese
binnen 8 Tagen zu geben , so ist eine Generalversammlung zu
berufen , um die Ausschließung des sich weigernden Mitgliedes
in Gemäßheit des Art . 37 auszusprechen .

Literarische Unterhaltung .
49 .

Zur Beförderung der literarischen Unterhaltung eröffnet die
Gesellschaft ein Lesezimmer , in welchem eine angemessene Zahl
von Zeitungen und Journale zur Lektüre auflicgt , und unterhält
eine Bibliothek , deren Bücher an die Mitglieder ausgeliehen
werden .

50 .
Die Wahl der Zeitungen , Journale , die in dem Lesezimmer

aufgelegt werden , sowie der für die Bibliothek anzuschaffendcn
Schriften rc . , findet in einer Generalversammlung Statt , die der
Vorstand immer einen Monat vor Ablauf des bestehenden Abon¬
nements zu berufen hat .

51 .
Die für das Lesezimmer bestimmten Zeitungen werden sogleich

nach ihrer Ankunft aufbie Lcsebrctter befestigt, die Journale aber
in angemessenen Abthcilungen in Heften aufgelegt , und zwar müssen
jene acht Tage , diese einen Monat liegen bleiben , worauf sie in
die Bibliothek reponirt werden .

52 .
Dieder Gesellschaft angchörenden Landkarten , Wörter - und
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Hülfsbücher und überhaupt Schriften , die nur zum Nachschlagen
bei der Lektüre dienen , können nicht aus dem Lesezimmer entfernt
oder ausgelichcn werden .

53

Zum Ausleihen und Zurückbringen der in der Bibliothek
enthaltenen Schriften wird von der Generalversammlung für jede
Woche eine Stunde festgesetzt . Der Bibliothekar hat über die

Abgabe und das Wiedereindringen der Bücher ein genaues Register
zu führen , in welches das Datum der Ausgabe , die Nummer
des betreffenden Buchs und der Name des Empfängers einzu¬
tragen ist.

54 .

Mehr als zwei Bände oder Hefte können zu gleicher Zeit
nicht an ein Mitglied abgegeben werden , welches sie nicht länger
als 14 Tage behalten kann . Der Empfänger haftet für die Zu¬
rückgabe in gutem Zustande und hat allcnfallsige Defccte zu er¬
setzen.

55 .

Jedes Jahr hat der Bibliothekar in der ersten Hälfte des
Monats Dezember sämmtliche auögeliehene Bücher cinzufordern
und der Ausschuß nimmt eine Revision des Standes der Biblio¬
thek vor .

Das darüber aufzunchmende Protokoll ist der Jahrcsrcchnung
bcizulegen .

Die vorstehenden Satzungen wurden durch Rescript der k .
Negierung der Pfalz v. 19 . August 1346 unter folgenden Bedin¬

gungen genehmigt :
1) Das „ Casino " tritt in seiner Eigenschaft als Lescgesellschast

unter die Wirksamkeit des 8 5 . der IH . Verfassungs -Beilage ,
und hat sich nach den bezüglichen Vorschriften genauest zu achten .

2) Die Tanzbeluftigungcn und Bälle bleiben von der Bestimmung
einer Stunde , welche als längste Dauer zu gelten hat , unter
der Voraussetzung befreit , daß dieselbm nicht zu Mißbrauch
führen , insbesondere nicht durch übermäßige Dauer , wie



^ z . B . bis zu dm frühen Morgenstunden, , namentlich der
Sonn - und Festtage , zum öffentlichen Aegerniß gereichen .

3) Uebrigens ist auf diese Unterhaltungen die Vorschrift des Art . 8
-

. der allerhöchsten Verordnung v - 11 . März 1844 anwendbar .
4 ) Jedes Jahr ist dem k. Landcommissariate ein Verzeichuiß der

Mitglieder des Vereins , unter Namhaftmachung des Aus¬
schusses , vorzulegen .

5) Ohne Genehmigung der königl . Regierung darf eine Abände¬

rung der Satzungen nicht stattfinden .
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